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Zweckverband zur Wasserversorgung der  

Rastberg-Gruppe 
 

 

13. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Rastberg- 

Gruppe (BGS-WAS) 

 

vom 11. Dezember 2023. 

 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der  

Zweckverband zur Wasserversorgung der Rastberg-Gruppe die folgende 

 

 

 

Änderungssatzung: 

 

§ 1 

 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes 

zur Wasserversorgung der Rastberg-Gruppe, zuletzt geändert durch 12. 

Änderungssatzung vom 20. Januar 2021 wird wie folgt geändert: 

 

(1)  § 6 ï Beitragssatz erhält folgende Fassung: 

Der Beitrag beträgt 

b) pro qm Geschoßfläche     8,00 ú 

 

(2)  § 9 a ï Grundgebühr erhält zu Abs. 2 folgende Fassung: 

Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 

Dauerdurchfluss 

- bis 4 cbm     72,00 ú 

- bis 10 cbm     96,00 ú 

 

§ 2 

 

Die Änderungssatzung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

Wassertrüdingen, den 11.12.2023 

 

gez. 

Schröder 

1. Vorsitzender 

 

 



Seite 3 von 21 Seiten 

 

 
 

 

 



Seite 4 von 21 Seiten 

 

 
 

 



Seite 5 von 21 Seiten 

 

 
 

 



Seite 6 von 21 Seiten 

 

 
 

 



Seite 7 von 21 Seiten 

 

 
 



Seite 8 von 21 Seiten 

 

 
 



Seite 9 von 21 Seiten 

 

 
 

 



Seite 10 von 21 Seiten 

 

 
 

 



Seite 11 von 21 Seiten 

 

 
 

 



Seite 12 von 21 Seiten 

 

 

 
 


